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Ufreîtien:

fefdjetet |b »omtetittafiS unb ïoftet pet ©emefter gr. 8.60, pet gafpt gs. 7. 80

gnfesate 20 ®S. pet einfpaltige SfSetitjeite, bel ßtögeteti 'iluftsäßen
eïîtfptedjenbeîî Rabatt

Sfel#, 1« 8, fît!« 1016,

llîstïià«l'»âë4 « Sltjt, ben bie SJlötwv mit eignet' #nnb gemeint,
psplI|PiPfi4M| » $et nnbeitiigiidjße, tft nnfeve pjiöfHgfeft.

Bafl-ßbronik.

Bûwpolljeîïl^e SeroHtt*

page« Set ©taDt SürWj
würben am 2. 3_uni fût fol-
genbe SBauptojeîte, teil»

roelfe unies 93ebtngungen, es«

v teilt : grtbolin ©eßwarj fits
®toen ©<ï>uppen«nbau SManbftr. 13, tfürieß f ©^wet«
Setife^c ©traßenbauunterneßmung ©olotßurn ffls ein Stuf«

unb SCranSportgerüfi an bes ^arbfiraße, Qüricß 4;
®- >efi & ®o. fûs ein ©tnfamittenßauS mit Sersaffen«
£ûf>au unb ©Infriebung $rele ©Isaße 20, ,8ûticlj 7 ;

Wins. ©tseiff'Uftesi für einen Umbau ©cÇnecïenmann*

paße 16/93elfitoftraße 2 unb Slbanbesung bet ©infxie*

Ä- 8üti<ß 7; ©. Sanies 1 fûs einen ftantntfjenftatl bei

M-Htr. 327 an bes gordßftraße, 8üncß 8; tränten*
?'"b ®iaïoniffenanftalt ïïîeumûnftes für eine ißeran ha auf

3lnbau auf bes Dftfaffabe beS $aufe§ gore&firaße
J366, 8ûsicï) 8; ©tßweis. Staflatt fût ©pileptiidje für
wtlängesung beS ©emäc&SßaufeS an bes ©äbfisaße,
ottritß 8. :

'

- 8»t Stage ftet ©tftel)(w@ eines @el»nö«rfäjal*
f«»fes i« ®ß6e«Dwf (8üriclj) empfaßl bie ©elttrtbos«

jWpflege in bes ©emeinbeoerfammlung bie Slnnaßme

Jf* $soje!teS ff n eil & $äffig unb ©eneßmigung eines

•-vu« »an 130,000 $s ; im Sntereffe bes ©cßule füllte
®wie Strernung mögllcßfi oesrnteben werben. ®lefet 2ln=

fießt ftimmten bie meiften ®iSfuffion§rebner bei. SDet

tpxäjibent bes früßern Sautommiffion (3§lés, SBangen)
legte ein anbereS, billigeres fßrojett oor: einen lilnbau
mit jwei ßeljs^immesn im Setrage uon 80,000 $t. Son
Betriebenen ©eilen erging basauf bie Slnsegutig, esft
bie SebûïfniSfsage au erörtern; biefe mürbe non
ber ©emetnbe einftimmig befaßt. -Jtadß reifltdßer
©têîuffion befeßloß bte Serfammlnng mit 148 gegen
57 Stimmen gtimbfätztet) bie 2(uSfüßrung eines ber
beiben ^projette unb 8utödroelfung ber beiben an bie

©efunbarftßulpflege jus näßern Prüfung.
®et ßöwönstgäfteg a»f Der Qisfel life»«« (3üricß<

fee), ber mit feinem altersgrauen, unregelmäßig gefügten
©eftein fo reeßt in ba§ Qnfelbilb ßtneinpaßß wirb fomeit
renouiect, baß er mäßigen Slnfosberungen noeß ein bis
Stnei $aßre p genügen vermag, ©in neuer ©teg, wofür
ein fpsojeft ausgearbeitet rourbe, ßätte 10,000 gr. ge=

îoftet. ®lefe Inlage unb felbft biejenige für eine btU
ligere luSfüßrung märe in ber Qeßtjeit mit beut feb--

lenben ^rembenoerteßr unb ben bemenlfprecijenb jurüd«
gegangenen ©innaßmen ber ßüreßer ®atnpfbootgefe(lfdjaft,
bie pm Unterhalt beS ©tegeS uertsagltcf) oerpßicßlet iß,
p groß gemefen.

fPt Sê8 öct ölte« l?B^l5«»§6tP0tt«0,
&is«n fteMßsfbßw aab för öle @$!fl«!jff}ofctwei!etttn0
iö ®tel (Sern) oerlangt ber ©emeinberat »on ber mög-
Hißft balb elnpberufenben OS e m einb eoes femtmlun g bie

SQemiHigttng beS esforbcslicßen SïrebiteS oott 500,000
gsanfen. ®a mit STtücljußt auf ben SBaßnßofumbau bie

â ^ 4K -z>s) î>>.
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Direktion: SsUW-SâiKKtz«ssU Grben.

Kxschàt je NonnsrstugS und kostet per Semester Fr. 8.60, per Jahr Fr. 7. ZV

Inserate A> MS. per einspaltige Pstitzà, bei größeren Austrügen
entsprechenden Rabatt

Mäch. V-m 8. I«,»i 1MB.

M-»â«à«âêâ » Der Nrzt, den die Natur mit eigner Haud geweiht,
» Der nnbetritglichste, ist unsere Mäßigkeit.

8Z«.»0«.
BaNpolizMchs KêwM-

gANgsK der Swdt Zürich
wurden äsn 2. Juni für fol-
gende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingtingen, er-

v teilt: Fridolin Schwarz für
""en Gchuppenanbau Nolandstr. Ill, Zürich 4; Schwei-
irische Straßenbauunternehuumg Golothurn für ein Auf-
âng- und Transportgerüst cm der Hardstraße, Zürich 4;

Heß à Co. für à Einfamilienhaus mit Terrassen-
nnüau und Einfriedung Freie Straße 2V, Zürich 7 ;

veiur. Gtreisf-Usteri für einen Umbau Gchneckenmann-
Uraße IK/Belsitostraße 2 und Abänderung der Einfrie-
bnng. Zàich 7; G. Bantert für einen Kaninchenstall bei

Ml.-Nr. 327 an der Forchstraße, Zürich 8; Kranken-
nnd Diakonissenanstalt Neumünster für eine Veranda aus

.'Zf'n Anbau auf der Ostfasfade des Hauses Forchstroße
Ar. 3K6, Zürich 8; Schweiz. Anstalt für Epileptische für
AUängerung des Gewächshauses an der Südstraße,
Zlirich 8.

'

Zm Frags der ErstäNKg sims SekmzSmfchNl-
Mistes in DüSeMorf (Zürich) enipfahl die Sekundär-
ichulpflege in der Gemeindeversammlung die Annahme
des Projektes KnellkHässig und Genehmigung eines

--"«»rv von 130,000 Fr iin Interesse der Schule sollte
klne Trennung möglichst vermieden werden. Dieser An-

ficht stimmten die meisten Diskussionsredner bei. Der
Präsident der frühern Baukommission (Jslèr, Wangen)
legte ein anderes, billigeres Projekt vor: einen Anbau
mit zwei Lehrzimmern im Betrage von 80,000 Fr. Von
verschiedenen Seiten erging darauf die Anregung, erst
die Bedürfniss rage zu erörtern; diese wurde von
der Gemeinde einstimmig bejaht. Nach reiflicher
Diskussion beschloß die Versammlung mit 148 gegen
57 Stimmen grundsätzlich die Ausführung eines der
beiden Projekte und Zurückweisung der beiden an die
Sekundarschulpflege zur nähern Prüfung.

Der La«hMgssteg a?st der JKsel Ufe«au (Zürich-
see), der mit seinem altersgrauen, unregelmäßig gefügten
Gestein so recht in das Jnselbild hineinpaßt, wird soweit
renoviert, daß er mäßigen Anforderungen noch ein bis
zwei Jahre Zu genügen vermag. Ein neuer Steg, wofür
ein Projekt ausgearbeitet wurde, hätte 10,000 Fr. ge-
kostet. Diese Anlage und selbst diejenige für eine bil-
ligere Ausführung wäre in der Jetztzeit mit dem seh-
lenden Fremdenverkehr und den dementsprechend zurück-

gegangenen Einnahmen der Zürcher Dampfbootgesellschaft,
die zum Unterhalt des Steges vertraglich verpflichtet ist,
zu groß gewesen.

FS« SêK Abbruch der alte« KÜHIHa«svesttzv«g,
deren NêlMèstSim NAÄ für die Schlachthoferweiternng
w Blel (Bern) verlangt der Gemeinderat von der mög-
lichst bald einzuberufenden Gemeindeversammlung die

Bewilligung des erforderlichen Kredites von 500,000
Franken. Da mit Rücksicht ans den Bahnhofumbau die
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alte MhlhauSanlage auf 1. Starz 1917 abgebrochen fein
mufj, ift eS jut ungefiörten gorife^ung beS VetriebeS
unerläßlich, baß bie neue KühlhcmSanlage auf btefen Zett»
punft betriebsfertig haftest.

Von ben Vanie» on bêï S3oî>goffe in Sex« wirb
betteltet : Vetannttid) hat fidj bie „©emeütnühige Vau=
genoffenfdjaft Vetn" in exfter Sinte bie Sanierung
ber Vabgaffe an ber Statte sum Z*el gefegt, ffirel
fläufer (bie |)ä!fte beS Areals gtidE6ab) ftnb bereits im
9tot)bau erfteßt, ©in Stöbet! biefeS VaublodS
unb einelnfi^t ber pr ojeîtier ten ganzen An«
tage an ber Vabgaffe ift für einige Sage bei S ai fer
& (So., Starîtgaffe, auSgefieflt.

»attlldheS a#3 <5t. ®ßHen. ©et Vau beS neuen
Stuf eu m S im untern Seit beS ©tabtparfeS [freitet
röftig oorwärts. Sie ©runbmauern laffen ben Umriß
fchon beutlid) ertennen. Staurer unb ©tetnmetjen haben
baburd) roifltommene Arbeitsgelegenheit. — lud) an ber
Verbreiterung ber Sorftraße mirb tüchtig ge=

arbeitet, fo baß tn ntc^t attju langer Zeit bie ©otiath«
gaffe oom Stamoerl'ehr enttafiet werben fann. — Velin
Vrühlgaßburchftid) ftnb bie AbräumungSarbeiten
fertig unb eS mirb mit bem SReubau beS £>ertn Vitt»
m iter begonnen. — ©S mirb matjxfd^einfi^ riot§ im
Saufe biefeS StonatS mit bem Abbruch ber ©ebäube,
an beren ©teHe baS VezirfSgebäube zu fielen îommt,
begonnen, oorerft mit bem „Antlitz" ; oorauSfichilid) mirb
anfchlteßenb baran baS SudjhauS, baS altehrmürbige
Sßahrjei^en ber Steugaffe, bran glauben ntüffen. — Vor--
auSgefeljen ift, baß 'wähtenb beS Umbaues im alten
Stufeum etma fechs Zellen für UnterfucljungS«
häf Hinge eingerichtet werben, borthin mirb auch baS

UnterfuchungSrichteramt oerlcqt werben, mährenb baS

VezitfS geriet feine ßläumlid) feiten im SftathauS unb im
VolfSbanfgebäube beibehalten mirb.

P«rtev-$nltmilTtmttiuer^rbnuuit,
JïuêgeaTbeitet unb berauSßegebeit nom |]entvalucu'ftnnb

be§ ©chroeijettfüjeu ©eroerbcuereinS.

I. JUIçjemeitte ©nmbfd^e.
Art. 1. Arbeiten unb Steferungen finb in ber Stiegel

auf bem SBege ber öffentlichen SluSfdireibung ju oergeben.
Von einer AuSfchretbung fann abgefehen werben, roenn
a) ber in grage ftefjenbe Sßert nach Voranfchtag

Fr. 2000.— nicht überfteigt;
b) bie Ausführung befonbere gähigfeit erforbert ober

burdf) S^atentfchuh befchränft ift;
c) ber ©egenftanb fich feiner befonbern Art wegen

ober aus wichtigen ©rünben nicht zur Ausfahret'
bung eignet ober nicht im oorauS berechnen läßt.

Für periobifche Arbeiten unb Steferungen ift bie AuS»
fchreibung je nad) beren Umfang tn Qeiträumen oon
1—2 fahren ju wieberholen.

Art. 2. AuS ber Austreibung foü aßeS, was für
bie ^Preisberechnung oon irgenbmeM&er Vebeutunq ift,
beutlich erjldhtltdh fein.

Art. 3. ®te oetgebenbe Veljörbe hat oor ber AuS»

fchreibung burch ein ©achoetfiünbigenfoflegium, zufammen»
gefetjt auS Fachleuten beS in Frage fietjenben VerufS»
Zweiges, ben bezüglichen Stinbefiprels fefifießen zu laffen,
ber fo zu berechnen ift, baff ben betreffenden Uebernehmern
noch ein angemeffener Verbietet gefiebert wirb.

©aS ©achoerftänbigenfoßegium ^at auS mlnbeftenS
Z'oel ihren Veruf auSübenben Fachten zu beftehen.

©tefe Fochteute, fomie bie Organe ber Vehörben
haben je für fich ben StlnbefipreiS gu ermitteln, ©eljen
bte ©rgebniffe biefer ©tnjelberechnungen wefentltch auS»

einanber, fo ift etne gentelnfame Verechnung oorjuitehmen.
©geigen ftch bei ©töffnwtg ber Offerten wefentlich«
©ifferenjen jwifchen btefen unb bem feftgeftellten Slinbcft'
preife, fo îann eine Nachprüfung biefeS letjteren untet'

Veijiehung wetterer ©achoerfiänbiger angeorbnet werben.
£>anbelt eS ftch nm periobifche Arbeiten ober Sief«'

rungen, für welche ber Stinbefiprels bereits ermittelt
würbe, fo fann oon einer neuen ^Preisberechnung f"
lange Umgang genommen werben, als bie Fahren, bte

jur ©runblage ber Verechnung bienten, ftch 9tet<h bleiben.

Veftehen jwifchen ben Vehörben unb ben SprüfungS»
organifationen SPreiSoereittbarungen, fo îann bte ©unitb
lung beS SttnbefipreifeS unterbleiben. 8Bo örtliche ober

VerufSoerbanbS ©ubmifftonS* ober VeredhnnngSfteflen
beftehen, fönnen foldje ebenfalls für bie ^Preisberechnung
herangezogen werben; fte fönnen auöh baS ©achoerftän*
bigenfollegium erfe^en.

Art. 4. ©le Vergebung hat in ber SRegel auf ©runb
oott ©InhettSpreifen unb auf Utadhma^ fiattjufinben ; gegen
eine SPauf'chalfumme nur bann, wenn ber ©egenftanb
ber Austreibung in allen feinen Seilen, ©Injelheiten
unb ©igenfehaften genau befannt gegeben werben fann.

©aS Verfahren beS Auf. unb AbftelgernS oon Vor'
anfchlagSpreifen ift nnjulüffig; ebenfo bte Vereinbarung
oon ©urchfchntttSpreifen für oon etnanber unabhängige
Arbeiten unb Steferungen nnb zwar auch hann, wenn
fte ben ©egenftanb beS gleichen Vertrages bilben.

II. 2ïusfcl?t'dtm»s,
Art. 5. ®ie AuSf^reibung foü auf ©runb ber in

Art. 3 oorgefehenen VorberettungSarbeitcn unb fertig
erfüllter ^Projette erfolgen, ©ie hat alle Angaben zu ent*
halten, bie für ben $ntereffenten Vebeutung fein
fönnten, ©egenftanb unb Umfang ber Arbeit genau zu
umfehretben unb ben ©tngabe. unb ©röffnungStermlü,
unb : Ort zu bezeichnen.

®ie ^aupt. unb Dtebenteiftungen müffen in befonbertt
Spofitionen getrennt aufgeführt werben.

Umfangreichere Austreibungen finb, foweit bte SJtafur
beS ®;genftaubeS eS erlaubt, fowohl nach oerfchleberett
VerufSarten als auöh innerhalb ein unb beSfetben Ve>

rufeS berart zu gexlegett, bafj au^ ftetnern Unternehmern
ober Sieferanten bte Veteitigung an ber Vemerbung
ermöglicht wirb.

Art. 6. ®ie AuSfehreibung erfolgt in SPubttfationS*
Organen, bte in ben betreffenben Qntereffentenfreifen
allgemein oerbreitet ftnb.

Art. 7. ©ubmiffionSunterlagen, bie zur ffihtficht ber
Vewerber aufliegen unb folgen auch foweit als möglich
auSgehänbigt werben foDen, ftnb : ©aS Offertenformular,
tpianfopien, Bedungen unb ©rgebniffe allfälliger Vor»
erhebnngen unb ©tubien, eoentneß auch SRufte* unb
Sîobefle, ber Sßerfoertrag unb aßgemeine unb fpezteße
Vebtngungen.

©ie ©ingabefortnulare foßen bie einzelnen Arbeiten
betaißiert enthatten unb ben ortsüblichen Satif unb
AuSmapeftimmungen angepaßt fein; fte foßen ben Stn»

tereffenten in z«>«I ©i'emplaren zur Verfügung gefteßt
werben.

Vei ©rbarbeiten ift ben Unternehmern bie Stöglich'
fett zu bieten, oon ber betreffenben Vobenbefchoffenheit
ÄenntniS zu nehmen.

©olange bte Arbeiten ober Steferungen nicht burch

Verriebe, Zeichnungen ufw. im ©inne ber oorfiet)enben
Veftimmungen flargefteßt ftnb, barf beten AuSfehreibung
überhaupt nicht ftatlfiaben.

Art. 8. Für bte ©inreidjung ber ©ingaben unb bie

Ausführung ber Arbeiten ftnb bie F"ften fo reichlich
Zu bemeffeU, baff aßen ©ewetben fowohl eine fad)ge»
mafje Vorbereitung ber Angebote als auch eine fünft».

Mustr. schweiz, Handw Zeitmtg („Meisterblatt")

alte Kühlhausanlage auf 1. März 1917 abgebrochen sein
muß, ist es zur ungestörten Fortsetzung des Betriebes
unerläßlich, daß die neue Kühlhausanlage auf diesen Zeit-
punkt betriebsfertig dasteht.

Von Ne» Bimten an Der BaNgasse in Bern wird
berichtet: Bekanntlich hat sich die „Gemeinnützige Bau-
genossenschaft Bern" in erster Linie die Sanierung
der Badgasse an der Matte zum Ziel gesetzt. Drei
Häuser (die Hälfte des Areals Frickbad) sind bereits im
Rohbau erstellt. Ein Modell dieses Baublocks
und eineAnsicht der projektierten ganzen An-
läge an der Badgasse ist für einige Tage bei Kaiser
à Co., Marktgasse, ausgestellt.

BanNcheS a»S St. Gallen. Der Bau des neuen
Museums im untern Teil des Stadtparkes schreitet
rüstig vorwärts. Die Grundmauern lassen den Umriß
schon deutlich erkennen. Maurer und Steinmetzen haben
dadurch willkommene Arbeitsgelegenheit. — Auch an der
Verbreiterung der Torstraße wird tüchtig ge-
arbeitet, so daß in nicht allzu langer Zeit die Goliath-
gaste vom Tramverkehr entlastet werden kann. — Beim
Brühlgaßdurchstich sind die Abräumungsarbeiten
fertig und es wird mit dem Neubau des Herrn Bill-
wiler begonnen. — Es wird wahrscheinlich noch im
Laufe dieses Monats mit dem Abbruch der Gebäude,
an deren Stelle das Bezirks gebäude zu stehen kommt,
begonnen, vorerst mit dem „Antlitz" ; voraussichtlich wird
anschließend daran das Tuchhaus, das altehrwürdige
Wahrzeichen der Neugasse, dran glauben müssen. — Vor-
ausgesehen ist, daß während des Umbaues im alten
Museum etwa sechs Zellen für Untersuchungs-
Häftlinge eingerichtet werden, dorthin wird auch das
Untersuchungsrichteramt verlegt werden, während daS

Bezirksgericht seine Räumlichkeiten im Rathaus lind im
Volksbankgebäude beibehalten wird.

Muster-Sttkmissionsuerordnnng.
Ausgearbeitet und herausgegeben vom Zentralvorstand

des Schweizerischen Gewerbevereins.

I. Allgemeine Grundsätze.
Art. 1. Arbeiten und Lieferungen sind in der Regel

auf dem Wege der öffentlichen Ausschreibung zu vergeben.
Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden, wenn
a) der in Frage stehende Wert nach Voranschlag

Fr. 2000.— nicht übersteigt;
d) die Ausführung besondere Fähigkeit erfordert oder

durch Patentschutz beschränkt ist;
o) der Gegenstand sich seiner besondern Art wegen

oder aus wichtigen Gründen nicht zur Ausschrei-
bung eignet oder nicht im voraus berechnen läßt.

Für periodische Arbeiten und Lieferungen ist die Aus-
schretbung je nach deren Umfang in Zeiträumen von
1—2 Jahren zu wiederholen.

Art. 2. Aus der Ausschreibung soll alles, was für
die Preisberechnung von irgendwelcher Bedeutung ist,
deutlich ersichtlich sein.

Art. 3. Die vergebende Behörde hat vor der Aus-
schreibung durch ein Sachverständigenkollegium, zusammen-
gesetzt aus Fachleuten des in Frage stehenden Berufs-
z oeiges, den bezüglichen Mindestpreis feststellen zu lassen,
der so zu berechnen ist, daß den betreffenden Nebernehmern
noch ein angemessener Verdienst gesichert wird.

Das Sachverständigenkollegium hat aus mindestens
zwei ihren Beruf ausübenden Fachleuten zu bestehen.

Diese Fachleute, sowie die Organe der Behörden
haben je für sich den Mindestpreis zu ermitteln. Gehen
die Ergebnisse dieser Etnzelberechnungen wesentlich aus-

einander, so ist eine gemeinsame Berechnung vorzunehmen-
Erzeigen sich bei Eröffnung der Offerten wesentliche

Differenzen zwischen diesen und dem festgestellten Mindest-
preise, so kann eine Nachprüfung dieses letzteren unter

Beiziehung weiterer Sachverständiger angeordnet werden.
Handelt es sich um periodische Arbeiten oder Liefe-

rungen, für welche der Mindestpreis bereits ermittelt
wurde, so kann von einer neuen Preisberechnung so

lange Umgang genommen werden, als die Faktoren, die

zur Grundlage der Berechnung dienten, sich gleich bleiben.

Bestehen zwischen den Behörden und den Prüflings-
organisationen Preisoereinbarungen, so kann die Ermitt-
lung des Mindestpreises unterbleiben. Wo örtliche oder

Berufsverbands - Submissions- oder Berechnungsstellen
bestehen, können solche ebenfalls für die Preisberechnung
herangezogen werden; sie können auch das Sachverftän-
digenkollegium ersetzen.

Art. 4. Die Vergebung hat in der Regel auf Grund
von Einheitspreisen und auf Nachmaß stattzufinden; gegen
eine Pauschalsumme nur dann, wenn der Gegenstand
der Ausschreibung in allen seinen Teilen, Einzelheiten
und Eigenschaften genau bekannt gegeben werden kann.

Das Verfahren des Auf- und Absteigerns von Vor-
anschlagspreisen ist unzulässig; ebenso die Vereinbarung
von Durchschnittspreisen für von einander unabhängige
Arbeiten und Lieserungen und zwar auch dann, wenn
sie den Gegenstand des gleichen Vertrages bilden.

II. Ausschreibung.
Art. 5. Die Ausschreibung soll auf Grund der in

Art. 3 vorgesehenen Vorbereitungsarbeiten und fertig
erstellter Projekte erfolgen. Sie hat alle Angaben zu ent-
halten, die für den Interessenten von Bedeutung sein
könnten, Gegenstand und Umfang der Arbeit genau zu
umschreiben und den Eingabe- und Eröffnungstermiij,
und -Ort zu bezeichnen.

Die Haupt- und Nebenleistungen müssen in besondern
Positionen getrennt aufgeführt werden.

-Umfangreichere Ausschreibungen sind, soweit die Natur
des Gegenstandes es erlaubt, sowohl nach verschiedenen
Berussarten als auch innerhalb ein und desselben Be-
rufes derart zu zerlegen, daß auch kleinern Unternehmern
oder Lieferanten die Beteiligung an der Bewerbung
ermöglicht wird.

Art. 6. Die Ausschreibung erfolgt in Publikations-
organen, die in den betreffenden Interessentenkreisen
allgemein verbreitet sind.

Art. 7. Gubmissionsunterlagen, die zur Einsicht der
Bewerber aufliegen und solchen auch soweit als möglich
ausgehändigt werden sollen, sind: Das Offertenformular,
Plankopien, Zeichnungen und Ergebnisse allfälliger Vor-
erhebungen und Studien, eventuell auch Muster und
Modelle, der Werkvertrag und allgemeine und spezielle
Bedingungen.

Die Eingabeformulare sollen die einzelnen Arbeiten
detailliert enthalten und den ortsüblichen Tarif- und
Ausmaßbestimmungen angepaßt sein; sie sollen den In-
teressenten in zwei Exemplaren zur Verfügung gestellt
werden.

Bei Erdarbeiten ist den Unternehmern die Möglich-
kett zu bieten, von der betreffenden Bodenbeschaffenhett
Kenntnis zu nehmen.

Solange die Arbeiten oder Lieferungen nicht durch
Beschriebe, Zeichnungen usw. im Sinne der vorstehenden
Bestimmungen klargestellt sind, darf deren Ausschreibung
überhaupt nicht stattfinden.

Art. 8. Für die Einreichung der Eingaben und die

Ausführung der Arbeiten sind die Fristen so reichlich
zu bemessen, daß allen Gewerben sowohl eine sachge-
mäße Vorbereitung der Angebote als auch eine kunst-
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